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Sozialabgaben bei 
Verwaltungsräten 
aus der EU 
 
Hat ein Verwaltungsrat ei-
ner Schweizer Aktienge-
sellschaft seinen Wohnsitz 
im Ausland, ist abzuklären, 
wie die sozialversiche-
rungsrechtliche Unterstel-
lung geregelt ist. 

Lebt der Verwaltungsrat in 
der EU, übt er in seinem 
Wohnsitzstaat ausschliess-
lich eine selbstständige Tä-
tigkeit aus und amtet er 
gleichzeitig als VR für eine 
Schweizer Gesellschaft, 
unterliegt er dem Schwei-
zer Sozialversicherungs-
recht für sämtliches Er-
werbseinkommen. Vor-
sicht: Jedes Land hat eine 
unterschiedliche Interpre-
tation was eine selbstän-
dige Tätigkeit ist.  

Das Sozialversicherungs-
abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU regelt 
auch, dass bei Konkurrenz 
einer unselbständigen und 
einer selbständigen Tätig-
keit einer Person jeweils 
die Rechtsvorschriften des 
Staates gelten, in welchem 
die unselbständige Tätig-
keit ausgeübt wird. 

 
 
 
 
 

Es empfiehlt sich, frühzei-
tig zu prüfen, wie sich die 
Situation darstellt und ent-
sprechende Abklärungen 
zu treffen.  
 
Wozu ein öffentli-
ches Inventar? 
 
Mit dem Tod einer Person 
erwerben die Erben deren 
Rechte und Pflichten. Sie 
haften auch für mögliche 
Schulden der verstorbenen 
Person. Um Klarheit über 
eine unübersichtliche Erb-
schaft zu erhalten, können 
die Erben bei der kantona-
len Behörde die Erstellung 
eines «öffentlichen Inven-
tars» verlangen. Darin 
werden die Vermögens-
werte und die Schulden des 
Verstorbenen aufgelistet. 
Die Errichtung des Inven-
tars liegt allein im Inte-
resse der Erben. 

Das Begehren um Auf-
nahme des öffentlichen In-
ventars muss innerhalb ei-
nes Monats ab Beginn der 
Ausschlagungsfrist gestellt 
werden. Nach Abschluss 
hat jeder Erbe folgende 
Möglichkeiten: 

 Annahme des Erbes 
 Ausschlagung des Erbes 
 Amtliche Liquidation 
 
 
 
 
 

 «Annahme unter öffent-
lichem Inventar»: die 
Erben haften nur für die-
jenigen Schulden, die im 
Inventar verzeichnet 
sind.  

Ein öffentliches Inventar 
kostet oft mehrere Tau-
send Franken. Reicht die 
Erbschaft nicht zur De-
ckung der Kosten, so haf-
ten dafür die Erben, die das 
Gesuch gestellt haben. 
 
Kein Schadenersatz 
bei falschem 
Kündigungsgrund 
bei Miete 
 
Obwohl ein Vermieter den 
Eigenbedarf an seiner 
Wohnung als Kündigungs-
grund nur vorschob und die 
Wohnung anschliessend 
teurer vermietete, erhält 
die betroffene Mieterin kei-
nen Schadenersatz. Das 
Bundesgericht entschied zu 
Gunsten des Zürcher Ver-
mieters. (Quelle: BGE 
4A_563/ 2017 vom 
19.2.2019)  
 
Einsatzpläne für 
Eltern müssen 
angepasst sein 
 
Betreuen Mitarbeitende  

 
 
 
 



 
 
 
Kinder, so ist bei der Fest-
setzung der Arbeitszeit da-
rauf Rücksicht zu nehmen. 
Kurzfristige Änderungen in 
der Pikettplanung sind für 
Mitarbeitende mit Fami-
lienpflichten nur dann zu-
lässig, wenn keine andere 
Lösung für den Betrieb zu-
mutbar ist. 

Mitarbeitende mit Fami-
lienpflichten können ver-
langen, dass ihnen eine 
Mittagspause von wenigs-
tens anderthalb Stunden 
gewährt wird um zu Hause 
für die Familie eine warme 
Mahlzeit vorzubereiten. 
Diese gewährte Zeit muss 
tatsächlich für diesen 
Zweck verwendet werden, 
andernfalls besteht kein 
Anspruch. Die Leistung von 
Überzeit dürfen sie ableh-
nen, wenn sie dadurch ihre 
Familienpflichten vernach-
lässigen würden.  
 
Datenschutz bei 
austretenden Mitar-
beitenden 
 
Tritt ein Mitarbeitender aus 
dem Unternehmen aus, hat 
der Arbeitgeber die Pflicht, 
alle Daten seines ehemali-
gen Mitarbeitenden sofort 
zu löschen. 

Davon ausgenommen sind 
Dokumente  

 für Sozialversicherun-
gen und Lohndeklaratio-
nen, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 die zur Erstellung von 

Zeugnissen und Refe-
renzauskünften benötigt 
werden oder 

 die zur Durchsetzung ei-
nes nachvertraglichen 
Konkurrenzverbotes o-
der anderer Rechte not-
wendig sind. 

Für diese Dokumente gilt 
eine Löschfrist von 10 Jah-
ren nach Austritt des Mitar-
beitenden. Auch kann der 
Arbeitgeber Daten aufbe-
wahren, wenn ein gerichtli-
ches Verfahren läuft oder 
angedroht ist. Dies ist vor 
allem wichtig bei der 180-
Tage-Frist für die gerichtli-
che Geltendmachung einer 
missbräuchlichen Kündi-
gung, beginnend ab Ende 
des Arbeitsverhältnisses.  

Der Mitarbeitenden muss 
seine privaten Daten wie 
private Routen im Naviga-
tionssystem, private Mails, 
private Daten auf dem Un-
ternehmensserver usw. 
ebenfalls löschen.  
 
Lohn auf Abruf und 
nicht genügend Ar-
beit: was gilt? 
 
Das Bundesgericht äus-
serte sich in einem Fall, bei 
dem ein Maler gegen sei-
nen Arbeitgeber auf Lohn-
zahlung klagte. Er war für 
einen Einzelunternehmer in 
unregelmässigem Umfang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
und im Stundenlohn tätig. 
Während sieben Monaten 
erhielt er keinen Lohn.  

Das Gericht ordnete das 
Arbeitsverhältnis als «Teil-
zeit mit Arbeit auf Abruf» 
ein. Der Arbeitgeber rief 
die Leistung des Malers 
einseitig nach seinen Be-
dürfnissen ab und be-
stimmte dessen Arbeitszeit 
und Vergütung.  Das Bun-
desgericht sah darin eine 
Überwälzung des Unter-
nehmerrisikos auf den Ar-
beitnehmer. Das Gesetz 
sieht vor, dass der Arbeit-
geber zu Lohnzahlungen 
verpflichtet bleibt, auch 
wenn nicht genügend Ar-
beit vorhanden ist. Daraus 
folgt gemäss Bundesge-
richt, dass der auf Abruf 
beschäftigte Arbeitnehmer 
sich auf einen gewissen Be-
schäftigungsgrad während 
der gesamten Dauer des 
Arbeitsverhältnisses ver-
lassen darf. 

Aus der Abmachung der 
Parteien konnten keine 
Rückschlüsse auf das kon-
kret zu erwartende Arbeits-
volumen gezogen werden. 
Deshalb ermittelte das 
Bundesgericht anhand von 
Stundenrapporten voran-
gegangener Monate ein 
durchschnittliches Pensum 
von 25 Prozent und verur-
teilte den Arbeitgeber zu 
Lohnnachzahlungen. 
(Quelle: BGE 4A_534/2017 
vom 23.10.2018)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Grundbuchdaten: 
Neue Bestimmun-
gen für den elektro-
nischen Zugang ab 
1.7.2020 
 
In die öffentlich zugängli-
chen Daten des Grundbu-
ches hat jedermann auch 
ohne Interessennachweis 
Zugriff. Bisher hatten aber 
nur Notare einen elektro-
nischen Zugriff auf die 
Daten, was viele Kantone 
für zu eng empfunden ha-
ben. Der Bundesrat hat 
deshalb in der Grundbuch-
verordnung die Bestim-
mungen über den elektro-
nischen Zugang angepasst. 

Neu können die Kantone 
den berechtigten Behörden 
und den Eigentümerinnen 
und Eigentümern von 
Grundstücken einen elekt-
ronischen Zugang zu den 
Belegen ermöglichen. Die 
Kantone entscheiden, ob 
sie diesen elektronischen 
Zugang überhaupt anbie-
ten wollen. Dies gilt auch 
für die Frage, welchen Zu-
griffsberechtigten das Ver-
fahren offenstehen soll. 
(Quelle: Bundesamt für 
Justiz)  
 
Zirkularbeschluss 
des VR per E-Mail 
möglich? 
 
Zirkularbeschlüsse sind 
Beschlüsse, die Verwalt- 
ungsräte auf schriftlichem 
Weg fassen. Oft bleiben  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
dabei kritische Punkte über 
deren Rechtmässigkeit und 
Zustandekommen unbe-
achtet. Folgendem sollte 
Aufmerksamkeit geschenkt 
werden: 

 Bei Zirkularbeschlüssen 
hat jedes Verwaltungs-
ratsmitglied das Recht, 
eine mündliche Bera-
tung zu verlangen. Da-
mit verfügt jedes Ver-
waltungsratsmitglied 
über ein «Vetorecht» 
gegen Zirkularbe-
schlüsse, so dass münd-
lich über das Thema ge-
sprochen werden muss. 

 Verwaltungsratsbe-
schlüsse sind auch im 
Rahmen von Telefon- 
und Videokonferenzen 
anerkannt. 

 Beschlüsse über Ge-
schäfte, die gegen aus-
sen Rechtswirkung ent-
falten, benötigen einen 
formgültigen VR-
Beschluss. Deshalb ge-
nügt für solche Be-
schlüsse ein Zirkularbe-
schluss per einfache E-
Mail nicht. Es braucht 
zwingend eine elektro-
nische Signatur. Diese 
Bedingung entfällt bei 
Beschlüssen, die nur in-
tern Rechtswirkung ent-
falten. 

VR-Beschlüsse sind nicht 
anfechtbar. Es steht nur 
die Anfechtung auf Nichtig-
keit zur Verfügung. Es ist 
eher unwahrscheinlich, 
dass eine fehlende elektro-
nische Signatur bei einem  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E-Mail-Zirkularbeschluss 
Nichtigkeit des Verwal-
tungsratsbeschlusses zur 
Folge hat.  
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